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ZEITTAFEL 
zur Gemeindekirchenratswahl 2024
Ev.-Luth. Landeskirche Schaumburg-Lippe

Zeitpunkt Schritte Anmerkungen 

1 Bis 30. 
September 
2023

Anordnung der Wahl durch das 
LKA (incl. Bestimmung des Wahl-
tages)

§ 8 GKRUKVBG

2 Bis 30. 
September 
2023

Ggf. Entscheidung über die Bildung 
von Stimmbezirken

§ 9 Abs. 2 GKRUKVBG

3 Bis 23. 
Dezember 
2023

Aufstellung der Wählerlisten durch 
KV

§ 11 Abs. 1 GKRUKVBG

4 Ab 31. 
Dezember 
2023

10 Wochen vor der 
Wahl

Auslegung der Wählerlisten, 
danach:

Abkündigung im Gottesdienst und 
andere Art der Bekanntmachung + 
Hinweis Einsichtnahmemöglichkeit

§ 12 Abs. 1 GKRUKVBG

5 Bis 21. 
Januar 2024

3 Wochen nach Aus-
legung Wählerliste

Ablauf der Frist zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen beim KV, da-
nach Prüfung der Wahlvorschläge 
durch KV + Aufforderung Abgabe 
Erklärung

§ 13 Abs. 2 GKRUKVBG 
§ 14 Abs. 2 GKRUKVBG

6 4. Februar 
2024

2 Wochen nach Ab-
lauf Frist Einreichung 
Wahlvorschläge

Ggf. Aufstellung oder Ergänzung 
der Wahlvorschläge durch LKA

§ 15 Abs. 3 GKRUKVBG

7 18. Februar 
2024

3 Wochen vor der 
Wahl

Ende der Berichtigungsmöglichkeit 
(Antrag an KV) der Wählerliste

§ 12 Abs. 2 GKRUKVBG

8 25. Februar 
2024 + 3. 
März 2024

2 Wochen und 1 
Woche vor der Wahl

Bekanntgabe des Wahlaufsatzes, 
Zeit und Ort durch Abkündigungen 
im Gottesdienst

§ 19 GKRUKVBG

9 Spätestens 
25. Februar 
2024

Rechtzeitige Bildung des Wahlvor-
stands vor der Wahl  
(+ Vorsitz + Stellvertreter)

§ 22 Abs. 1 GKRUKVBG

10 5. März 2024 5 Tage vor der Wahl Ende der Antragsfrist für Briefwahl § 24 Abs. 3 GKRUKVBG

11 9. März 2024 1 Tag vor der Wahl Schließen der Wählerliste § 12 Abs. 5 GKRUKVBG
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12 10. März 
2024

 Wahl des 
Gemeindekirchenrates

13 17. März 
2024

1 Woche nach der 
Wahl

Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
im Gottesdienst mit Hinweis auf 
Beschwerderecht

§ 27 Abs. 3 GKRUKVBG

14 24. März  
2024

2 Wochen nach der 
Wahl

Ende der Beschwerdemöglichkeit  
(schriftlich an das LKA)

§ 28 Abs. 1 GKRUKVBG

15 Bis 31. März 
2024

3 Wochen nach der 
Wahl

Entscheidung über Beschwerde 
durch LKA und Bestätigung der 
Wahl durch das LKA

§ 28 Abs. 2 GKRUKVBG 
§ 29 GKRUKVBG

16 April bis 
Mitte Mai 
2024

Einführung des neuen GKR in 
einem Gottesdienst

§ 30 GKRUKVBG

17 Mai bis 
Mitte Juni 
2024

2 Wochen nach 
Einführung GKR

Einladung durch amtierenden 
KV-Vorsitzenden zur Zusammen-
kunft des neuen GKR zur Wahl des 
KV (1 Woche vor Zusammenkunft)

§ 31 Satz 2 GKRUKVBG

18 Mai bis 
Mitte Juni 
2024

3 Wochen nach 
Einführung GKR

Gemeindekirchenrat tritt zusam-
men, um KV zu wählen, danach 
Mitteilung des Ergebnisses an LKA

§ 31 Satz 1 GKRUKVBG  
§ 34 Satz 1 GKRUKVBG

19 Mai bis 
Mitte Juni 
2024

1 Woche nach Wahl 
KV

Ende der Beschwerdefrist zur  
KV-Wahl, danach 

Bestätigung der Wahl durch das 
LKA, wenn keine begründeten 
Beschwerden gegen das Wahlver-
fahren vorliegen

§ 34 Satz 2 GKRUKVBG

20 Mai bis 
Mitte Juni 
2024

Bis 1 Monat nach 
Wahl KV

Möglichkeit der Berufung von (bis 
zu 3) weiteren KV-Mitgliedern. 
Mitteilung hierüber an das LKA 

Bestätigung durch das LKA, wenn 
die Voraussetzung erfüllt sind. 

§ 35 GKRUKVBG

21 Mitte Mai 
bis Ende 
Juni 2024

1 Woche vor 
Einführung des KV

Bekanntgabe über Einführung 
nach Bestätigung durch das LKA im 
Rahmen eines Gottesdienstes

§ 36 Abs. 1 GKRUKVBG

22 Mitte Mai 
bis Ende 
Juni 2024

Einführung  des neuen KV in einem 
Gottesdienst

§ 36 GKRUKVBG


